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Die Promotionszeit ist gekennzeichnet durch 
eigenständige Forschung auf der einen und 
begleitende Betreuung auf der anderen Sei-
te. Der Einklang dieser beiden Aspekte steckt 
den Rahmen ab für gelingende Qualifizie-
rung von Nachwuchsforschenden.
Da Promovierende einen besonders wert-
vollen Beitrag zu wissenschaftlichem Erfolg 
und Sichtbarkeit der Leibniz Universität leis-
ten, sind wir seit vielen Jahren bestrebt, an 
unserer Universität gute Rahmenbedingun-
gen zu gestalten. Einen Beitrag hierzu stellen 
die bereits 2013 verabschiedeten Leitlinien 
für gute Betreuung in der Promotion dar. Sie 
spiegeln unser Selbstverständnis und bieten 
Promovierenden und Betreuenden einen 
verlässlichen Orientierungsrahmen für den 
gemeinsamen Weg durch die Promotions-
phase.
In meiner Funktion sowie als Direktor der 
Graduiertenakademie ist es mir ein persön-
liches Anliegen, Sorge zu tragen, dass mög-
lichst gute Voraussetzungen vorliegen, um 
erfolgreich promoviert werden zu können. 
Ich bin davon überzeugt, mit den vorliegen-
den Leitlinien allen Beteiligten ein Hilfsmit-
tel an die Hand zu geben, das grundsätzliche 
Fragen beantwortet, zum Abgleich gegen-
seitiger Erwartungen anregt, die Qualität 
der Promotion sichert und als Grundlage für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit dient.

Prof. Joachim Escher
Vizepräsident für 
Berufungsangelegenheiten,
Personalentwicklung und Weiterbildung &
Direktor der Graduiertenakademie

Vorwort





Die Durchführung von Promotionen und 
die Verleihung des Titels einer Doktorin 
oder eines Doktors zeichnet eine Universität 
aus. Die Gestaltung der Promotionsphase 
entscheidet über die Qualifikation des wis-
senschaftlichen Nachwuchses, der für die 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit einer 
Universität unverzichtbar ist.

Die Leibniz Universität hat es sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, eine exzellente Betreuung 
der Promovierenden zu gewährleisten und 
die Promotionsphase optimal zu gestalten.
Aufgabe der Promotionsbetreuung ist es, 
Promovierende fachlich im Forschungspro-
zess zu unterstützen und sie auf dem Weg 
in die wissenschaftliche Selbstständigkeit zu 
begleiten.

Die vorliegenden „Leitlinien für eine gute 
Betreuung von Promovierenden“ sollen dazu 
dienen, die transparente Gestaltung der Pro-
motionsphase sicherzustellen und für alle 
Beteiligten Verlässlichkeit aus der jeweiligen 
Perspektive (Promovend/in und Betreuer/in) 
hinsichtlich der Voraussetzungen und Ziele 
einer erfolgreichen Promotion zu schaffen.

Unter Wahrung des Grundsatzes, dass die 
Ausgestaltung des Promotionsverfahrens 
den Fakultäten obliegt, sind die Leitlinien 
so formuliert, dass sie dem breiten Fächer-
spektrum der Leibniz Universität mit ihren 
vielfältigen Fachkulturen versuchen gerecht 
zu werden. Je nach Fachkultur können daher 
einzelne Empfehlungen von unterschiedli-
cher Relevanz sein. Bedingt durch die Breite 
des Forschungsspektrums der Leibniz Uni-

versität Hannover ist es in der vorliegenden 
Leitlinie nicht möglich, auf fächerspezifische 
Besonderheiten und Gegebenheiten einzu-
gehen.

Die Leitlinien wurden am 10.07.2013 vom 
Senat und am 14.08.2013 vom Präsidium 
beschlossen.

Präambel
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Die Übernahme eines Betreuungsverhält-
nisses bedeutet, Verantwortung für die ver-
lässliche Begleitung von Promovierenden in 
ihrer wissenschaftlichen Qualifikationsphase 
zu übernehmen. Vor der Promotion sollte 
nicht nur die formale Eignung der Kandi-
datin bzw. des Kandidaten geprüft sondern 
auch die Motivation sowie Ziele und Erwar-
tungen geklärt werden. Bei Übernahme einer 
Betreuung ist auch darauf zu achten, dass 
eine ausreichende fachliche Nähe des Pro-
motionsthemas zu den Arbeitsgebieten der 
bzw. des Betreuenden gegeben ist.

Die Übernahme einer Promotionsbetreuung 
bedeutet ein zeitintensives Engagement. Be-
treuende sollen deshalb darauf achten, nicht 
mehr Promovierende anzunehmen, als sie in
der Lage sind, angemessen wissenschaft-
lich zu begleiten. Promovierte Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
können in die Betreuung zusätzlich mit 
eingebunden werden, die endgültige Ver-
antwortung liegt aber bei der Betreuungs-
person. Zu Beginn der Betreuung sollten die 
benötigten Ressourcen zur Durchführung 
der Promotion (Arbeitsplatz, Labor- und Ge-
rätezugang, Forschungsmittel etc.) bilateral 
in einer Betreuungsvereinbarung eingeplant 
werden. Bei der eventuellen Suche nach ei-
ner Finanzierung der Promotionsphase sollte 
die Betreuungsperson die Kandidatin bzw. 
den Kandidaten aktiv unterstützen.

Unmittelbar nach Zusage der Betreuung 
muss die Kandidatin bzw. der Kandidat bei 
der Fakultät die Annahme als Doktorandin 
bzw. Doktorand beantragen. Mit der Ver-

leihung des durch die Annahme als Dok-
torandin oder Doktorand dokumentierten 
Doktorandenstatus übernimmt die Fakultät 
die Verantwortung für die Promovierenden. 
Insbesondere wird damit die Bereitschaft 
der Fakultät ausgedrückt, die Doktorandin 
oder den Doktoranden bei der Erstellung ih-
rer oder seiner Arbeit zu betreuen und eine 
Dissertation über das beabsichtigte Thema 
als wissenschaftliche Arbeit zu bewerten. Im 
Falle des Wegfalls der Betreuerin bzw. des 
Betreuers bemüht sich die Fakultät um eine 
Lösung für die vakante Betreuung.

Der Doktorandenstatus kann zunächst für 
die Dauer von maximal einem Jahr auf Pro-
be vergeben werden. Der Doktorandenstatus 
wird unabhängig vom Promotionsformat 
(Individualpromotion als wissenschaftlicher 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter, Promotion 
im Rahmen eines strukturierten Promoti-
onsprogramms etc.) und der Art und Weise 
der Finanzierung der Promotion allen Pro-
movierenden gleichermaßen verliehen. Im 
Rahmen der Promotion muss daher auf Ba-
sis der Betreuungsvereinbarung gewährleis-
tet werden, dass alle Doktorandinnen und 
Doktoranden unabhängig von einer arbeits-
rechtlichen oder sonstigen Anbindung an die 
Universität eine gute Betreuung erhalten.

Übernahme einer Promotionsbetreuung

Seite 6



Die Verantwortung für die Betreuung einer 
Promotion sollte federführend bei einer Be-
treuerin bzw. einem Betreuer liegen. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Fachkultur 
empfiehlt es sich, möglichst weitere Perso-
nen an der Betreuung zu beteiligen, um das 
Forschungsprojekt durch weitere Perspekti-
ven zu bereichern. In diesem Fall leistet die 
Betreuung im Team einen Beitrag zur inhalt-
lichen Qualitätssicherung der Promotion.

Die Auswahl zusätzlicher Betreuungsperso-
nen sollte abhängig von Thema und Metho-
de des Promotionsvorhabens möglichst im 
ersten Promotionsjahr erfolgen. Dabei kann 
auch die Einbindung promovierter Nach-
wuchswissenschaftlerinnen bzw. -wissen-
schaftler oder fachferner Mentorinnen bzw. 

Mentoren sinnvoll sein. Wichtig bei einer 
Betreuung im Team ist, dass unter den Be-
treuenden Absprachen zur Betreuungspraxis 
sowie zur inhaltlichen, methodischen und 
konzeptionellen Beratung der Promovieren-
den getroffen werden und die Zuständig-
keitsverteilung für alle Beteiligten transpa-
rent geregelt wird.
Unstimmigkeiten zwischen den betreuenden 
Personen hinsichtlich einzelner Aspekte der
inhaltlichen, methodischen oder konzep-
tionellen Beratung und der persönlichen 
Betreuung dürfen nicht zu Lasten der Dok-
torandin bzw. des Doktoranden ausgetragen 
werden.

Betreuung im Team
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Zu einer guten Betreuung gehören regel-
mäßige Gespräche über den Fortgang des 
Dissertationsvorhabens. Unabhängig von 
fächerbezogenen Gepflogenheiten sollte 
mindestens ein- bis zweimal pro Jahr ein 
ausführliches Beratungsgespräch mit der 
Betreuerin bzw. dem Betreuer bzw. dem 
Betreuungsteam stattfinden, in dem die 
Arbeitsfortschritte, eventuelle Probleme 
und Schwierigkeiten sowie die weitere Ge-
staltung des Promotionsvorhabens erörtert 

werden. In den Fällen, in denen neben dem 
Promotionsbetreuungsverhältnis auch ein 
Vorgesetztenverhältnis zu der Doktorandin 
bzw. dem Doktoranden besteht, sollten sich 
die betreuenden Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer dieser Doppelrolle bewusst 
sein. Auch die weitere berufliche Entwick-
lung der bzw. des Promovierenden sollten 
innerhalb der Betreuungsgespräche thema-
tisiert werden. Die Ergebnisse der Gespräche 
sollten dokumentiert werden.

Betreuungsgespräche
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Das Verhältnis zwischen Betreuenden und 
Promovierenden ist vor allem anderen ein 
wechselseitiges Vertrauensverhältnis. Um 
die Übernahme der Betreuung inhaltlich 
und zeitlich transparent zu gestalten, ist zu 
Beginn der Promotion zwischen der bzw. 
dem Promovierenden und der bzw. dem 
Betreuenden eine Betreuungsvereinbarung 
abzuschließen. Sie soll helfen, gegenseitige 
Erwartungen klar festzulegen, das Themen-
gebiet der Promotion grob einzugrenzen, 
bereits einen Arbeitstitel der Promotion zu 
formulieren und sich ein Bild vom Umfang 
des Promotionsvorhabens zu machen. Ent-
sprechend sollen in der Vereinbarung die re-
gelmäßigen Betreuungsgespräche langfris-
tig geregelt und ein vorläufiger Arbeits- und 
Zeitplan festgehalten werden. 

Die Promotion ist ein kreativer Prozess. Da-
her kann der vereinbarte Arbeits- und Zeit-
plan nur ein Rahmen sein, der bei Bedarf 
angepasst werden kann.

Die sozialen Umstände sowie die finanziel-
le Situation der Promovierenden (familiäre 
Verpflichtungen, Berufstätigkeit etc.) sollten 
Berücksichtigung finden. Die Betreuungs-
vereinbarung soll von allen Betreuenden, 
sowie der Doktorandin bzw. dem Doktoran-
den und der Fakultätsleitung unterschrieben 
werden.

Betreuungsvereinbarung
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Die Qualität der Dissertation und die Wahr-
nehmung der Forschungsergebnisse hängen 
auch davon ab, inwieweit es den Promovie-
renden gelingt, ihre Arbeit im Kontext der 
wissenschaftlichen Diskussion zu positio-
nieren. Vor diesem Hintergrund gehört es zu 
den zentralen Aufgaben der Betreuenden, 
die Promovierenden bei der Integration in 
die jeweilige „scientific community“ aktiv zu 
unterstützen. Die gilt insbesondere für die 
Einbindung externer Promovierender. Darü-
ber hinaus ist den Promovierenden Gelegen-
heit zu geben, an einem einschlägigen Dok-
toranden- oder Forschungskolloquium oder 
einer Fachkonferenz teilzunehmen und dort 
auch mindestens einmal jährlich über den 
Stand des eigenen Projektes zu berichten.

Die Betreuenden sollten die Promovierenden 
des Weiteren auf nationale und internati-
onale Fachtagungen aufmerksam machen 
und eine Teilnahme aktiv fördern. Publika-
tionen insbesondere in begutachteten Fach-
zeitschriften sollten angeraten und unter-
stützt werden. Da Erfahrungen im Ausland 
für eine wissenschaftliche Karriere von enor-
mer Bedeutung sind, sollte gemeinsam über-
legt werden, inwieweit ein Forschungs- oder 
Studienaufenthalt im Ausland die Promotion 
bereichern könnte.

Einbindung in die wissenschaftliche Gemeinschaft
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Es gehört zur Aufgabe der Betreuenden, die 
Promovierenden auf die Regeln guter wis-
senschaftlicher Praxis hinzuweisen und auf 
deren Einhaltung mit Nachdruck hinzuwir-

ken. Bei wissenschaftlichem Fehlverhalten 
ist die Vertrauensperson zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis der Leibniz Univer-
sität zu informieren.

Gute wissenschaftliche Praxis

Um Konflikte möglichst zu vermeiden, soll-
ten die wechselseitigen Erwartungen von 
Betreuenden und Promovierenden bereits 
bei Übernahme der Betreuung geklärt wer-
den. Sich dennoch abzeichnende Proble-
me und Schwierigkeiten gilt es möglichst 

frühzeitig anzusprechen. In schwierigeren 
Konfliktfällen, die sich nicht mehr direkt von 
den beteiligten Personen lösen lassen, kann 
eine Vertrauensperson der Fakultät oder die 
Schiedsstelle der Graduiertenakademie ein-
geschaltet werden.

Konfliktsituationen

Die Betreuerinnen und Betreuer sollten die 
Promovierenden im Hinblick auf ihre wei-
tere Karriere unterstützen und mit ihnen 
den Bedarf an fachlichen oder überfachli-
chen Weiterbildungsmaßnahmen ausloten. 
Die Teilnahme an entsprechenden Qualifi-
zierungsangeboten sollte ermöglicht und 
gefördert werden. Insbesondere wenn eine 
wissenschaftliche Laufbahn angestrebt wird, 
sollte den Promovierenden die Möglichkeit 
gegeben werden, eigene Lehrerfahrungen 
zu sammeln und diese durch hochschuldi-
daktische Weiterbildungsmaßnahmen zu 
vertiefen.

Qualifizierung



Um eine dauerhaft hohe Qualität der Pro-
motionsbetreuung zu gewährleisten, hält 
die Leibniz Universität Hannover Veranstal-
tungsformate zum Erfahrungsaustausch un-
ter den betreuenden Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern bereit. Die Universität 

bietet zudem die Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung der Betreuungskompetenzen durch 
Qualifizierungsworkshops insbesondere für 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler.

Qualität der Betreuungsleistung

Die Abschlussphase wird durch die gemein-
same Vereinbarung eines Abgabetermins 
für die Dissertation eingeleitet. Noch offene 
Punkte und Fragen sollten im gegenseitigen 
Einvernehmen zwischen Betreuerteam und 
der bzw. dem Promovierenden geklärt und 
ein zeitlicher Rahmen für die Fertigstellung 
abgesprochen werden.

Um eine zügige Durchführung des Promo-
tionsverfahrens zu gewährleisten, sollten 
zwischen Einreichung und Verteidigung der 
Dissertation in der Regel nicht mehr als vier 
Monate liegen.

Abschluss der Promotion

Es ist eine zentrale Aufgabe innerhalb der 
Betreuung, die Promovierenden bei der 
zeitlichen Strukturierung der Promotion zu 
unterstützen, um übermäßig lange Promo-
tionszeiten zu vermeiden. Für Doktorandin-
nen und Doktoranden, die sich ausschließ-
lich ihrer Forschungsarbeit widmen, sollte 
eine Bearbeitungszeit von in der Regel drei 
Jahren für die Erstellung einer Dissertation 
sowie eine Höchstdauer der Promotionszeit 
von vier Jahren angestrebt werden. Bei Pro-
movierenden, die als wissenschaftliche Mit-

arbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in größerem 
Umfang nicht unmittelbar promotionsbezo-
gene Aufgaben in Forschung und Lehre über-
nehmen, sollte auf eine Bearbeitungszeit von 
höchstens fünf Jahren hingewirkt werden. 
Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, deren Arbeitsvertrag die wis-
senschaftliche Qualifikation im Rahmen der 
Promotion vorsieht, sollte darauf geachtet 
werden, dass promotionsferne Tätigkeiten 
zeitlich und sachlich begrenzt werden.

Dauer der Promotion
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